
 
 

Herausgabe, Druck und Vertrieb: Landratsamt Cham, Rachelstraße 6, 93413 Cham - Verantwortlich für den Inhalt ist der Verfasser der jeweiligen 
Bekanntmachung. - Bestellungen an das Landratsamt Cham, Telefon (09971) 78-205, Fax (09971) 78-270, Email: amtsblatt@lra.landkreis-cham.de 
Das Amtsblatt wird auch im Internet unter www.landkreis-cham.de veröffentlicht. 
 

125 

 

Amtsblatt  
für den Landkreis Cham 

 

  
Nr. 40 Donnerstag, 24. November 2022 

 

 

Inhalt  

Bekanntmachungen Landratsamt und Landkreis: 
 Allgemeinverfügung des Landratsamtes 

Cham zur Anordnung erweiterter Biosicher-
heitsmaßnahmen für Geflügelhaltungen, 
Verbot von Ausstellungen und Märkten so-
wie Anordnung eines Fütterungsverbots für 
Wildvögel  

 

125 

Sonstige Bekanntmachungen: 
 

 Preisanpassung Grundversorgung Strom 

der Gemeindewerke Lam zum 01.01.2023 

 

128 

 
 
 
 

 

 
Hochpathogenes aviäres Influenzavirus (HAIV) in 
Bayern; 
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Cham zur 
Anordnung erweiterter Biosicherheitsmaßnahmen 
für Geflügelhaltungen, Verbot von Ausstellungen 
und Märkten sowie Anordnung eines Fütterungsver-
bots für Wildvögel  
 

Das Landratsamt Cham erlässt folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Alle Halter von Geflügel, hierunter fallen Hühner, 
Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Lauf-
vögel, Wachteln, Enten und Gänse (Geflügel oder 
in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne des 
Artikel 4 Nr. 9 oder Nr. 10 VO (EU) 2016/429) im 
Landkreis Cham bis einschließlich 1.000 Tieren, ha-
ben sicherzustellen, dass 

 

a. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die 
sonstigen Standorte der Tiere gegen unbefugten 
Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 
die Ställe oder die sonstigen Standorte der Tiere 
von betriebsfremden Personen nur mit betriebs-
eigener Schutzkleidung oder Einwegschutzklei-
dung betreten werden und dass diese Personen 
die Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach 
Verlassen des Stalles oder sonstigen Standorts 
der Tiere unverzüglich ablegen 

b. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich ge-
reinigt und desinfiziert und Einwegschutzklei-
dung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich 
beseitigt wird, 

c. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Ge-
flügel oder in Gefangenschaft gehaltener Vögel 
im Sinne der Nr. 1 die dazu eingesetzten Gerät-
schaften und der Verladeplatz gereinigt und des-
infiziert werden und dass nach jeder Ausstallung 
die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort 
vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände 
gereinigt und desinfiziert werden, 

d. betriebseigene Fahrzeuge abweichend 
von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Vieh-
VerkV unmittelbar nach Abschluss eines Trans-
ports der Tiere auf einem befestigten Platz ge-
reinigt und desinfiziert werden, 

e. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerät-
schaften, die in der Haltung von Geflügel oder in 
Gefangenschaft gehaltener Vögel im Sinne der 
Nr. 1 eingesetzt und 

aa) in mehreren Ställen oder 
bb) von mehreren Betrieben gemeinsam 

benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in ei-
nem anderen Stall oder, in den Fällen des Buch-
staben bb), im abgebenden Betrieb vor der Ab-
gabe gereinigt und desinfiziert werden, 

f. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung 
durchgeführt wird und hierüber Aufzeichnungen 
gemacht werden, 

g. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Ein-
richtungen zur Aufbewahrung verendeter Tiere 
nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal 
im Monat, gereinigt und desinfiziert wird oder 
werden, 

h. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen 
der Hände sowie eine Einrichtung zum Wech-
seln und Ablegen der Kleidung und zur Desin-
fektion der Schuhe vorgehalten wird. 

 

2. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veran-
staltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel im 
Sinne der Ziffer 1 dieser Verfügung, ausgenommen 
Tauben, verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt 
werden, sind im Landkreis Cham verboten.  

 

3. Für Wildvögel, hierunter fallen: Hühnervögel, Gän-
sevögel, Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, 
Lappentaucherartige oder Schreitvögel (Geflügel im 
Sinne des        Art. 4 Nr. 8 VO (EU) 2016/429 i.V.m. 
§ 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflügelpest-Verordnung) gilt ein 
allgemeines Fütterungsverbot im gesamten Land-
kreis Cham.  

 

4. Die sofortige Vollziehung der in Nummer 1 bis 3 die-
ser Verfügung getroffenen Regelungen wird ange-
ordnet.  

 

5. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei.  

mailto:amtsblatt@lra.landkreis-cham.de
http://www.landkreis-cham.de/
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VIEHVERKV&p=17
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VIEHVERKV&p=17&x=1
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6. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises 
Cham in Kraft. 

 

Begründung 
 

I. 
Das anhaltend schwere und weiterhin hochdynamische 
Geflügelpest-Geschehen in Europa und insbesondere 
auch in Norddeutschland breitet sich immer weiter aus 
und hat inzwischen auch Bayern erreicht. Bislang wur-
den vier Fälle der HPAI in kleineren Hobbyhaltungen in 
Bayern amtlich festgestellt.  
Das aktuelle Geflügelpest-Geschehen in Europa ist an-
ders als in den Jahren zuvor nicht mehr an das Zugver-
halten von Wildvögeln gebunden, sondern hat sich in der 
heimischen Vogelpopulation festgesetzt.  
 

Auch in Deutschland tritt die Geflügelpest nicht mehr nur 
saisonal, sondern in manchen Regionen, insbesondere 
im Norden Deutschlands, ganzjährig auf. In Nord-
deutschland kam das Geflügelpestgeschehen über die 
Sommermonate, anders als in früheren Jahren, nicht 
zum Erliegen.  
 

Seit Juni 2022 sind in Norddeutschland 294 neue Fälle 
von HPAI bei Wildvögeln festgestellt worden; überwie-
gend bei Koloniebrütern in den Küstenregionen (See-
schwalben, Möwen, Kormorane, Basstölpel) sowie bei 
Gänsen, Enten und Schwänen.  
Außerdem wurden seitdem 63 Ausbrüche von HPAI in 
Geflügelbeständen gemeldet, vorwiegend in Nieder-
sachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, 
aber nun auch in Rheinland-Pfalz, Hessen und die vier 
genannten in Bayern. Als Einschleppungswege in diese 
Betriebe wurde der Zukauf von Geflügel, Kontakt zu 
Wildtieren und Infektion durch benachbartes Geflügel er-
mittelt.  
Gemäß der aktuellen zentralen Risikobewertung des 
Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit (LGL) vom 16.11.2022 muss von einer 
großräumigen Seuchenlage ausgegangen werden, die 
auch Bayern betrifft. 
Dementsprechend wird das Risiko der Ausbreitung der 
Geflügelpest bei Wildvögeln sowie eine Übertragung auf 
Geflügel und gehaltene Vögel als hoch eingestuft. Um 
das Risiko einer Einschleppung des Erregers in bayeri-
sche Nutz- und Hausgeflügelbestände weitest möglich 
zu minimieren, werden weitere Biosicherheits- und Prä-
ventationsmaßnahmen bayernweit als notwendig erach-
tet. 

II. 
Das Landratsamt Cham ist zum Erlass dieser Verfügung 
nach Art. 2 Abs. 2 i. V. m. Art. 2       Abs. 1 Nr. 3, Art. 12 
des Gesetzes über den gesundheitlichen Verbraucher-
schutz und das Veterinärwesen (GVVG) und Art. 3 Abs. 
1 Nr. 2 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz 
(BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
 

Die Anordnung der erweiterten Biosicherheitsmaßnah-
men gemäß Nr. 1 dieser Verfügung erfolgt in Ergänzung 
zu den Maßnahmen in § 6 Absatz 1 Geflügelpest-Ver-
ordnung gemäß     Art. 70 Abs. 1 Buchst. b)  i .V.m. Abs. 
2 i .V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 und 
§ 6 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung (GeflPestV). 
 

Nach diesen Regelungen stellt die zuständige Behörde 
sicher, dass geeignete Maßnahmen zum Schutz vor bi-

ologischen Gefahren angewendet werden, um die Aus-
breitung des Erregers auf andere Tiere zu verhindern. 
Demnach können auch für kleinere Geflügelhaltungen 
verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen angeordnet wer-
den, soweit dies zur Tierseuchenbekämpfung erforder-
lich ist. Die Anordnung erfolgt auf Grundlage der aktuel-
len Risikobewertung des Bayerischen Landesamtes für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vom 16.11.2022 
für das Auftreten des Geflügelpest-Virus (HPAIV) in Bay-
ern.  
 

Die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel und in 
Gefangenschaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 die-
ser Allgemeinverfügung erfolgt vor allem durch direkten 
Kontakt mit infizierten Tieren oder durch Kontakt mit Kot 
und anderweitig viruskontaminierten Materialien wie 
etwa Einstreu, Gerätschaften, Schuhwerk oder Schutz-
kleidung. Somit ist es erforderlich, die Haltungen von Ge-
flügel und in Gefangenschaft gehaltener Vögel im Sinne 
der Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung im Landkreis Cham 
zu schützen und den Eintrag oder die Verschleppung 
des Virus in bzw. aus Nutzgeflügelbestände zu vermei-
den.  
 

Aufgrund der sehr dynamischen Entwicklung in Nord-
deutschland sowie der Risikobewertung des LGL in wel-
cher dieses davon ausgeht, dass die Geflügelpest in der 
heimischen Wildvogelpopulation bereits flächendeckend 
verbreitet ist, muss aktuell auch für Bayern von einem 
hohen Risiko des weiteren HPAIV-Eintrages in Nutz-
/Hausgeflügelbestände bzw. Bestände von in Gefangen-
schaft gehaltenen Vögel im Sinne der Nr. 1 dieser Allge-
meinverfügung ausgegangen werden. Durch die Mobili-
tät klinisch gesunder Wasservögel z. B. bei der Futtersu-
che oder bei der Balz besteht ein zusätzliches Risiko für 
eine Einschleppung in Bestände von Haus- und Nutzge-
flügel bzw. in Bestände von in Gefangenschaft gehalte-
nen Vögel im Sinne der Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung.  
 

Die Anordnung der unter Nr. 1 dieser Allgemeinverfü-
gung genannten Biosicherheitsmaßnahmen sind geeig-
net und auch erforderlich, das Risiko des Eintrags des 
Geflügelpestvirus in Haltungen von Geflügel sowie in 
Gefangenschaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 die-
ser Allgemeinverfügung bzw. dessen Verbreitung zu ver-
mindern.  
 

Das Verbot von Geflügelausstellungen, -schauen und –
märkten sowie Veranstaltungen ähnlicher Art mit Geflü-
gel und in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln gemäß 
Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung ergibt sich aus Art. 70 
Abs. 1 Buchst. b) i .V.m. Abs. 2 i .V.m. Art. 55 Abs. 1 
Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i .V.m. § 7 Abs. 6 Gefl-
PestV i.V.m. § 4 Abs. 2 Viehverkehrsverordnung (Vieh-
VerkV).  
Die Maßnahme stützt sich auf die aktuelle Risikobewer-
tung des LGL vom 16.11.2022 für das Auftreten des Ge-
flügelpest-Virus (HPAIV) in Bayern. Hiernach kann die 
zuständige Behörde zur Vorbeugung von Tierseuchen 
und deren Bekämpfung Verfügungen über die Durchfüh-
rung von Veranstaltungen, anlässlich derer Tiere zusam-
menkommen, erlassen.  
 

Das angeordnete Verbot von Geflügelausstellungen, -
schauen und –märkten sowie Veranstaltungen ähnlicher 
Art mit Geflügel und in Gefangenschaft gehaltenen Vö-
geln, ausgenommen Tauben, im Landkreis Cham ist er-
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forderlich, da durch den bei solchen Veranstaltungen ge-
gebenen engen Kontakt von Tieren ein bislang nicht ab-
schätzbares Infektionsrisiko besteht und durch einen 
Verkauf eine Verschleppung von potentiell infizierten 
Tieren möglich ist.  
 

Das in Nr. 3 dieser Allgemeinverfügung angeordnete all-
gemeine Fütterungsverbot für Wildvögel stützt sich auf 
Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i .V.m. Abs. 2 i .V.m. Art. 55 
Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i .V.m. Art. 6 und 
Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 Landesstraf- und Verordnungsgesetz 
(LStVG). Die Maßnahme wurde unter Berücksichtigung 
der aktuellen Risikobewertung des LGL vom 16.11.2022 
getroffen.  
 

Virushaltige Ausscheidungen von Wildvögeln können je-
derzeit z.B. Oberflächengewässer, Futtermittel und Ein-
streu bei im Auslauf gehaltenen Geflügel und in Gefan-
genschaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 dieser All-
gemeinverfügung mit Influenzaviren, die für die Tiere pa-
thogen sind, kontaminieren. 
Die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel und in 
Gefangenschaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 die-
ser Allgemeinverfügung erfolgt vor allem durch direkten 
Kontakt mit infizierten Tieren oder durch Kontakt mit Kot 
und anderweitig viruskontaminierten Materialien wie 
etwa Einstreu, Gerätschaften, Schuhwerk oder Schutz-
kleidung.  
 

Um die Verbreitung des Virus durch direkten Kontakt 
zwischen Wildvögeln und Geflügel bzw. in Gefangen-
schaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 dieser Allge-
meinverfügung so weit wie möglich zu vermeiden, ist es 
aus tierseuchenfachlichen Erwägungen erforderlich, Füt-
terungen von Wildvögeln zu unterbinden. Die Fütte-
rungsplätze stellen naturgemäß entsprechende „Hot-
Spots“ dar, an denen viele Wildvögel zur gleichen Zeit 
zusammentreffen. Dies gilt insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass die aktuelle Risikobewertung des LGL 
vom 16.11.2022 von einer flächendeckenden Verbrei-
tung des HPAI-Virus in der Wildvogelpopulation in Bay-
ern ausgeht.  
 

Die sofortige Vollziehung der Maßnahmen der Nummern 
1 bis 3 dieser Allgemeinverfügung wird gemäß § 80 S. 1 
Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ange-
ordnet, da es sich bei der aviären Influenza um eine 
hochansteckende und leicht übertragbare Tierseuche 
handelt, deren Ausbruch mit hohen wirtschaftlichen 
Schäden und weitreichenden Handelsrestriktionen ein-
hergeht. 
 

Die Maßnahmen zum Schutz vor der Verschleppung der 
Seuche müssen daher sofort und ohne eine zeitliche 
Verzögerung greifen. Es kann nicht abgewartet werden, 
bis die Rechtmäßigkeit der amtlichen Verfügung zur Prä-
vention der Seucheneinschleppung gerichtlich festge-
stellt wird. Insofern überwiegt das öffentliche Interesse 
an der sofortigen Vollziehung ein entgegenstehendes 
privates Interesse an der aufschiebenden Wirkung einer 
eventuellen Klage. 
 

Die Kostenentscheidung in Nr. 5 dieser Allgemeinverfü-
gung beruht auf Art. 13 des Ausführungsgesetzes zum 
Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes (BayAGTier-
GesG). 
 

Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Bayerisches Ver-
waltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) gilt ein schriftli-
cher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekanntmachung 
zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung 
als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann 
nach Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG ein hiervon abwei-
chender Zeitpunkt bestimmt werden. Von dieser Vor-
schrift wird Gebrauch gemacht, sodass diese Allgemein-
verfügung einen Tag nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Landkreises Cham als bekannt gegeben 
gilt. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Re-

gensburg 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg  

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  
 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nie-
derschrift oder elektronisch in einer für den Schriftform-
ersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  
 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Per-
sonenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einrei-
chen.  
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 
 

Landratsamt Cham  Franz Löffler  
Cham, 21.11.2022  Landrat 
 

Hinweise: 
 

1. Die Regelungen der Allgemeinverfügung des 
Landratsamtes Cham vom 19.10.2022 (Untersu-
chungspflicht im mobilen Handel) sind weiterhin 
gültig und zu beachten! 

 
2. Auf die Vorgaben gem. Art. 170 Abs. 1 i .V.m. 

Art. 10 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 
i.V.m. § 3 GeflpestVO und Art. 170 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. Abs. 5 VO (EU) 
2016/429 i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 1 GeflpestVO der 
hinsichtlich der allgemein geltenden Vorgaben 
zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früher-
kennung bei gehäuften Verlusten wird hingewie-
sen. 

 

3. Nach Art. 84 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 26 Abs. 
1 der ViehVerkV sind Halter von Hühner, Enten, 
Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, 
Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln ver-
pflichtet, dies der zuständigen Behörde vor Be-
ginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, 
seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahres-
durchschnitt voraussichtlich gehaltene Tiere, ih-
rer Nutzungsart und ihres Standortes bezogen 
auf die jeweilige Tierart mitzuteilen.  

 



128 

4. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersu-
chungen zur Früherkennung im Sinne des Art. 
170 Abs. 1 i .V.m. Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) 
i .V.m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i .V.m § 4 Abs. 
1 Nr. 1 der GeflpestVO an den Landesuntersu-
chungseinrichtungen sind kostenfrei.  
 

5. Ordnungswidrig i .S.d. des § 64 der Geflügel-
pest-Verordnung, § 46 ViehVerkV und 
§ 32 Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfü-
gung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro ge-
ahndet werden 

 
 

________________ 
 
 
 
Preisanpassung Grundversorgung Strom der 
Gemeindewerke Lam zum 01.01.2023 
 

Folgend wird ausschließlich die Preisänderung für Kun-
den im Tarif Grundversorgung der Gemeindewerke Lam 
veröffentlicht.  
Details zur Preisänderung erhielten die betroffenen Kun-
den bereits mit dem versendeten brieflichen Anschrei-
ben per Post.  
Ein Angebot zum Wechsel in einen Sondervertrag folgt 
in Kürze. 
 

Preisanpassungen Grundversorgung zum 01.01.2023 

 Nettopreis Bruttopreis 
(inkl. 19% 
MwSt.) 

Eintarif   

Arbeitspreis ET 49,77 
Cent/kWh 

59,23 
Cent/kWh 

Grundpreis je 
konventioneller 
Zähler 

130,00 €/Jahr 154,70 €/Jahr 

Grundpreis je mo-
derne Messein-
richtung 

126,81 €/Jahr 150,90 €/Jahr 

   

Doppeltarif   

Arbeitspreis HT 53,65 
Cent/kWh 

63,84 
Cent/kWh 

Arbeitspreis NT 46,94 
Cent/kWh 

55,86 
Cent/kWh 

Grundpreis je 
konventioneller 
Zähler 

153,00 €/Jahr 182,07 €/Jahr 

Grundpreis je mo-
derne Messein-
richtung 

139,81 €/Jahr 166,37 €/Jahr 

 
Details zur Preisänderung finden Sie auch unter 
www.markt-lam.de > Strom/Wasser/Abwasser > Strom 
Vertrieb > Tarife 
 
Lam, 17.11.2022 
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